
Richtlinien zur Förderung des Erwerbs von Altbauten 
 
(Förderprogramm „Jung kauft Alt - Junge Menschen kaufen alte Häuser“) 
 
Um jungen Menschen die Schaffung von Wohneigentum in gewachsener Umgebung zu 
erleichtern, fördert die Gemeinde Poppenhausen nach eigenem Ermessen den Erwerb von 
Altbauten nach folgenden Bestimmungen: 
 
 
Abschnitt 5 erhält folgende Fassung: 
 
 
5 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
5.1 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft und am 31.12.2026 außer 

Kraft. 
 
 
Poppenhausen, 16.11.2021  
 
 
 
Nätscher 
1. Bürgermeister 


